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Abb. 9. Ivüt der &sdgung tler Fege{euerlehre
wird die Jenseitstopographie zunehmend kom-
plexer. - Nach dem Tod Iindet das individuelle
Gericht (Partikulargerichr) statr, r,elches ent-
sclieidet,

- wer als Heiliger direkr in deo Himmel
kommt,

- wer in die Hölle muß oder
- wer zur Läuterung ins Fegefeuer dar{.
Die Armen Seelen im Fegefeuer leiden gleiche

Qualen wie die Verdarnmten ia der Hö1Ie,
sind abcr hoffnungsfroh. Venn sie genügend
Buße geleistet hai:en, *,erden sie geläuten in
den Himmel steigen. Die ungetauft verslorbe-
nen Kinder gelangen in den Limbus, einen
Neuralor-t, wo sie weder leiden noch himm-
iische Freuden gen"ießea.

Abb. 10. 'ffenn man die Fegefeuerlehre mit
,iener vom Weltgericht überlagen, entsteht not-
gednrngen Gegenverkehr. Durch das Partiku-
largericht gelangea aile §eelen ein erstes lvlal
in den Himmel, bis zur Läuten ng in das
Fegefeuer oder in die Hölle. Am Jüogsten'Iag
müssen sie wieder zur Erde zurückkehrcn, um
sich mit dem auferstaadenen Fleisch zu r.er-
binden, Nun richtet Christus die Menschen
zum zweiten Mal und schickr sie flir imrner
.vieder dorrhin zurück, wo sie eben herge-
komanen siod, d.h. in den Himmel oder in die
HöI1e.
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